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Tiefbau- und Verkehrsamt 

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 2990/25 

Titel der Drucksache 

Antrag der Fraktion SPD & PIRATEN zur Drucksache 2540/25 - Antrag auf einen Zebrastreifen in 

der Warschauer Straße am Berliner Platz 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Nein. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Nein. 
 

Stellungnahme 

01 

In der Warschauer Straße in Höhe Warschauer Straße 3 und 9 wird ein Fußgängerüberweg gemäß § 

26 StVO bis zum 30.04.2026 angelegt.  

Die Stadtverwaltung prüft, welche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrswegesicherheit im 

Bereich Warschauer Straße  3 – 9 ergriffen werden können, um ein gefahrloses überqueren der 

Fahrbahn zu ermöglichen. 

 

02 

Die Kosten zur Umsetzung des Zebrastreifens sind im Haushalt 2026 zu veranschlagen. 
Dem zuständigen Ausschuss ist über die Möglichkeiten bis zum Ende des 1. Quartals 2026 Bericht 
zu erstatten. 
 

Aus objektiver fachlicher Sicht besteht an der gegenständlichen Querungsstelle kein strukturelles 

Verkehrssicherheitsdefizit unter der Prämisse, dass die Regelungen der StVO von allen am 

Verkehr Teilnehmenden eingehalten werden. Die Querungsbreite über die Fahrbahn beträgt 

weniger als 6,00 Meter und die Sichtverhältnisse sind sehr gut. Die Kfz-Verkehrsbelastungen sind 

sehr gering und es gilt eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Besondere 

Gefahrenaspekte sind nicht erkennbar und die Querung ist im Hinblick auf das 

Verkehrsunfallrisiko äußerst unauffällig. 

Es ist bereits derzeit möglich, die Anliegerfahrbahn der Warschauer Straße an dieser und auch an 

anderen Stellen gefahrlos zu überqueren. 

 

Vor dem Hintergrund der obigen Ausführungen ist eine (erneute) dezidierte Prüfung der 

verkehrlichen Situation an der benannten Querungsstelle nicht erforderlich.  

 
 

Änderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

Der Antrag ist abzulehnen. 

 
 

Anlagenverzeichnis 

      

 

gez. Reintjes  17.12.2025 
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